
Richtlinien zur Nutzung «Buve2e» 
 
 
 
 
1. Berech)gte Mieter 

• Die Buve(e wird ausschliesslich an Jugendliche vermietet, welche die 
Orien8erungsschule (OS) Gurmels besuchen 

 
2. Rauchverbot 

• In der Buve(e gilt ein striktes Rauchverbot. Verboten sind alle Arten des 
Rauchens, einschließlich Shishas, Zigare(en, E-Zigare(en, Cannabis und 
andere Rauchwaren 
 

3. Alkoholverbot 
• Der Konsum von Alkohol ist in der Buve(e nicht erlaubt 

 
4. Verantwortung bei Minderjährigen 

• Bei minderjährigen Mietern muss der gesetzliche Vertreter den 
Mietvertrag mitunterzeichnen und trägt die volle Verantwortung für die 
Veranstaltung 

 
5. HaBungsausschluss 

• Die Jugendarbeit Gurmels als Vermieter übernimmt keine HaRung oder 
Verantwortung für Schäden oder Vorfälle, die während der Nutzung der 
Buve(e auRreten 

 
6. Nachtruhe Aussenanlage 

• Die Aussenanlage ist ein öffentlicher, zugänglicher Platz. Es gelten die 
offiziellen Regeln der Gemeinde für öffentliche Plätze, wie die Einhaltung 
der Nachtruhe um 22:00 Uhr 

 


